
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Gemeinde Renkenberge 

Standort 8: Nördlich der K 168 

Beschreibuni: 

Östlich der Wahner Straße soll im Flächennut211ngsplan ein Mischgebiet in einer Größe von 2,0 ha dargestellt werden. 

Die Fläche wird ackerbaulich genutzt. Entlang der Wahner Straße ist eine Baumreihe vorhanden. 

Betroffene Werte und Funktionen 

Arten und Lebensgemeinschaften 
Wichtige Bereiche aus lokaler Sicht sind nicht vorhanden; betroffener Biotoptyp ist der Acker (Podsol, Wertfaktor 

0,8) 

Vielfalt, Eigenart und Schönheit 
Wichtige Bereiche aus lokaler Sicht sind nicht vorhanden; die Baumreihe entlang der Straße ist eine land­

schaftsprägende Struktur 

Boden, Wasser, Klima/Luft 
Wichtige Bereiche aus lokaler Sicht sind nicht vorhanden 

Voraussichtliche Beeinträchtigungen 

Arten und Lebensgemeinschaften 

Beseitigung von Lebensräumen 
. Acker (2,0 ha) entspricht rd. 1,6 WE 

Vielfalt, Eigenart und Schönheit 

Boden, Wasser, Klima/Luft 

Bodenversiegelung (ca. 1,2 ha) 

Verlust von Versickerungsfläche (ca. 1,2 ha) 

Landschaftsp!anerjsche Maßnahmen 

Vermeidungsmaßnahmen 

Zur Einbindung ist eine gut ausgeprägte Eingrünung wichtig. 

Mögliche Kompensation im Gebiet: 

Anlage von Garten/Stellflächen (0,8) auf ca. 0,8 ha entspricht rd. 0,6 WE 

Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen außerhalb des Gebietes: 

Anlage von Feldgehölzen, Hecken, Sukzessionsflächen (Wertfaktor 2,3) auf Acker (0,8); Aufwertungsfaktor 1,5; 

bei einem verbleibenden Kompensationsrestwert von I WE müssen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen rd. 

0,6 ha zur Verfügung gestellt werden. Diese Flächen können südlich Gebietes liegen. 

Die genaue Festlegung der Maßnahmen erfolgt in einem Grünordnungsplan. Die Maßnahmen werden über einen 

Bebauungsplan festgesetzt. 
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STANDORTBEWERTUNG ZUR NEUAUFSTELLUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES DER SAMTGEMEINDE LATHEN 

GEMEINDE Renkenberge Standort: 9 - Kirchstraße Nutzungsziel: Wohnbaufläche 

Siedlungsstruktur Raumordnung Verkehrserschließung/ Natur und Landschaft 

Erschließungsaufwand 

Erweiterung der Gebiet steht im Wiederspruch zum Günstige Ableitung des IV möglich; Betroffenheit wichtiger Bereiche für 

Haufwendorfsiutation in der RROP (Gebiet mit besonderer Arten und Lebensgemeinschaften, 

Ortsmitte Renkenberges nach Bedeutung für die Landwirtschaft) Üblicher Erschließungsaufwand Boden, Wasser, Klima/Luft und 

Osten; Landschaft liegt nicht vor; 

Günstige Erreichbarkeit öffentlicher 

Einrichtungen und von 

Versorgungseinrichtungen 

Q 

Siedlungswasser-/Wasserwirtschaft Altlasten/Immissionen Landwirtschaft Resume 

Gute Voraussetzungen für die Ab- Altablagerung nicht bekannt; landwirtschaftliche Hofstellen mit Insgesamt gut geeigneter Standort 

wasserbeseitigung; geringer Viehhaltung in 100 m. 

Immissionen nicht zu erwarten Entfernung; Haupterwerbsbetrieb im 

Keine Konflikte zur Wasserwirt- Norden; laut vorliegendem Gutach-

schaft ten sind keine landwirtschaftlichen 

Immissionen zu erwarten. 



Gemeinde Renken berge 

Standort 9: Kirchstraße 

Beschreibung 

Im Anschluß an das vorhandene Neubaugebiet wird ein Wohngebiet in einer Größe von 1,3 ha dargestellt. Die Fläche 

wird als Grünland genutzt. Entlang dem östlich verlaufenden Graben sind Gehölze aufgewachsen. 

Betroffene Werte und Funktionen 

Arten und Lebensgemeinschaften 
Wichtige Bereiche aus lokaler Sicht sind nicht vorhanden; betroffener Biotoptyp ist die Weidelgras-Weißklee­

weide (Wertfaktor 1,0) 

Vielfalt, Eigenart und Schönheit 
Wichtige Bereiche aus lokaler Sicht sind nicht vorhanden 

Boden, Wasser, Klima/Luft 
Wichtige Bereiche aus lokaler Sicht sind nicht vorhanden 

Voraussichtliche Beeinträchtigungen 

Arten und Lebensgemeinschaften 

Beseitigung von Lebensräumen 
. Weidelgras-Weißkleeweide (1,3 ha) entspricht 1,3 WE 

Vielfalt, Eigenart und Schönheit 

Boden, Wasser, Klima/Luft 

Bodenversiegelung (ca. 0,7 ha) 

Verlust von Versickerungsfläche (ca. 0,7 ha) 

Landschaftsplanerjsche Maßnahmen 

Vermeidungsmaßnahmen 

Erhalt der Gehölzstrukturen entlang dem Graben; aufgrund ihrer Lage dienen diese Gehölzstrukturen der Einbin­

dung des Gebietes in die Landschaft 

Mögliche Kompensation im Gebiet: 

Anlage von Garten (0,8) auf ca. 0, 7 ha entspricht rd. 0,6 WE 

Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen außerhalb des Gebietes: 

Anlage von Feldgehölzen, Hecken, Sukzessionsflächen (Wertfaktor 2,3) auf wenig strukturierten, ackerbau1ich 

genutzten Flächen (0,8), Aufwertungsfaktor 1,5; bei einem verbleibenden Kompensationsrestwert von 0, 7 WE 

müssen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen rd. 0,5 ha zur Verfügung gestellt werden. Diese Flächen könnten 

als Eingrünung südlich des Gebietes, als Vernetzungsstruktur südwestlich von Renkenberge liegen. 

Die genaue Festlegung der Maßnahmen erfolgt in einem Grünordnungsplan. Die Maßnahmen werden über einen 

Bebauungsplan festgesetzt. 





Anhang: Standortbewertungen 

Sustrum 

Die Gemeinde Sustrum besteht aus dem alten Dorf Sustrum, der Moorkolonie aus dem aus­

gehenden 18. Jahrhundert Neusustrum und der neuen Moorkolonie Sustrum-Moor aus den 

5Oer Jahren dieses Jahrhunderts. 

Sustrum liegt im Norden der Samtgemeinde links der Ems direkt am Rande des Über­

schwemmungsgebietes. Zentraler Punkt ist die in der Ortsmitte als Ziegelbau errichtete 

Dorfkirche. Der 1991 restaurierte Turm erhebt sich eindrucksvoll aus der erkennbaren 

Ortsmitte empor und hat im Raum Orientierungsfunktion. 

Das Ortsbild wird von landwirtschaftlichen Hofstellen geprägt. Sie erschließen sich in linea­

rer Ortsgrundrißform entlang der Hauptstraße. In Höhe der Kirche bildet die in westliche 

Richtung führende Moorstraße einen Kreuzungspunkt mit der Hauptstraße, auf den auch die 

Brinkstraße und der Asselweg zulaufen. 

Durch die enge Reihung der Hofstellen wirkt die Dorfstruktur dicht und kompakt. Diese typi­

sche Struktur der alten, dichten und den wertvollen Boden sparenden Siedlungsform hat 

sich im wesentlichen erhalten. 

Die neuere Siedlungsentwicklung zeigt sich als Ausläufer der Bebauung entlang der L 48 

und in Form eines Wohngebietes im Westen des Dorfes am Haukenweg. Insgesamt ist die 

tradierte Dorfstruktur durch neuere Siedlungsentwicklungen noch nicht wesentlich beein­

trächtigt. 

Neusustrum wurde 1788 als Moorhufendorf gegründet. Es hat diese Struktur bis heute be­

wahrt. Der linear geordnete Siedlungsbesatz mit Siedlergulfhäusern im ostfriesischen Stil 

erstreckt sich einseitig entlang der in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Dorfstraße. 

Gemeinbedarfseinrichtungen sind an diese Struktur durch Nutzung der gegenüberliegenden 

Straßenseite angefügt worden. Dort sind auch einige weitere Hofstellen entstanden, die 

Grundstruktur des Moorhufendorfes wurde dadurch jedoch nicht beeinträchtigt. Vielmehr 

bildet die 1905 erbaute eacksteinkirche einen Orientierungspunkt und markiert die struktu­

relle und - gemeinsam mit dem Gasthof - die funktionale Ortsmitte. 

Als Bruch der Moorhufenstruktur sind im Norden Neusustrums im Dreieck der Schmiede­

straße/Neusustrumer Straße und im Süden der Ortslage an der Rosenstraße Wohnbebauun­

gen aufgereiht worden. Beiden fehlt die Orientierung an der bestehenden Siedlungsgrund­

form. 

Westlich von Neusustrum wurde in den 30er Jahren dieses Jahrhunderts mit einer weiteren 

Moorkultivierung begonnen. Im gesamten Bereich finden sich heute entlang der Straßen 

Hofstellen. Sie dienen der Erschließung und Bewirtschaftung des durch die Moorkultivierung 

entwickelten Landwirtschaftsgebietes und sind teilweise in zusammenhängender Formation 

als Hofgruppen angeordnet. 

Ab 1950 wurde die eigentliche Siedlung Sustrum-Moor gebaut. 

Gfl-Nr. 31175-80 



Anhang: Standortbewertungen 

Sustrum-Moor ist vom Charakter her ein Straßendorf, daß sich rasterförmig ausdehnt. 

"Mittelpunkt" von Sustrum-Moor bildet der Bereich von Kirche und Schule. Ihm gliedern sich 

nördlich und östlich Grün- und Sportbereiche an, so daß der funktionale Ortsmittelpunkt 

strukturell eher am Ortsrand liegt. 

Die Kirchstraße ist "Erschließungsachse" und bindet den Hauptbesatz an Geschäften. Damit 

wird sie zum zentralen öffentlichen Raum in der Siedlung, der im Bereich Kirche/Schule sei­

nen Abschluß findet. 

Grundzüge der Siedlungsentwicklung 

In Sustrum erlaubt die enge Reihung der Hofstellen keine relevanten baulichen Entwicklun­

gen in der Ortslage. Im Südosten und Süden begrenzt die Überschwemmungsgefahr die 

bauliche Entwicklung auf den heutigen Rahmen. 

Als potentielle Siedlungsbereiche bleiben so nur der West- und Nordrand von Sustrum. Hier 

ist eine Siedlungsentwicklung möglich, die sich wie ein Halbkreis um den Altort legt. Dabei 

soll allerdings eine Zäsur gebildet werden, die den strukturellen Unterschied zwischen vor­

handener landwirtschaftlicher und neuer Wohnbebauung bekennt und deutlich macht. 

In Sustrum-Moor läßt die vorhandene rasterartige Struktur grundsätzlich eine Erweiterung 

nach allen Seiten hin zu. 

Im Nordosten sollte mit Rücksicht auf die Grün- und Sportflächen keine bauliche Entwick­

lung vorangetrieben werden. Im Osten der Siedlung verläuft eine Gastransportleitung. Sie 

stellt eine technische Grenze dar, die wegen der resultierenden Zäsur nicht überschritten 

werden sollte, jedoch bei Bedarf und entsprechender Ausgestaltung auch überschritten 

werden kann. Im Süden bis zu K 132 und im Westen westlich der Süd-Nord-Straße er­

scheint eine weitere Siedlungsentwicklung gut möglich. 

Gfl-Nr. 31175-80 
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STANDORTBEWERTUNG. ZUR NEUAUFSTELLUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES DER SAMTGEMEINDE LA THEN 

GEMEINDE Sustrum Standort: 2 - Hauptstraße Nutzungsziel: Wohnbaufläche 

Siedlungsstruktur Raumordnung Verkehrserschließung/ Natur und Landschaft 

Erschließungsaufwand 

Fortführung der bestehenden Gebiet steht im Widerspruch zum Günstige Ableitung des IV möglich; Betroffenheit wichtiger Bereiche für 

Wohngebietsausweisung im Norden RROP (Gebiet mit besonderer Be- Arten und Lebensgemeinschaften, 

der Ortslage, deutung für die Landwirtschaft) Üblicher Erschließungsaufwand Klima/Luft und Landschaftsbild liegt 

nicht vor; 

Mäßige Erreichbarkeit öffentlicher, Anbaubeschränkungen sind zu 

gute Erreichbarkeit von Ver- ·' beachten. Es wird ein wichtiger Bereich für 

sorgungseinrichtungen Boden (Plaggenesch - Boden mit 

Rückwärtige Erschließung notwen- kulturhistorischer Bedeutung) und 

dig im Westteil ein wichtiger Bereich 

für Wasser (Bereich mit hoher 
Q 

Grundwasserneubildungsrate) be-

ansprucht 

Siedlungswasser-/Wasserwirtschaft Altlasten/Immissionen Landwirtschaft Resume 

Gute Voraussetzungen für die Ab- Altablagerung nicht bekannt; Es werden keine Insgesamt geeigneter Standort. Er 

wasserbeseitigung; evtl neues Immissionskonflikte erwartet. sollte abschnittsweise genutzt wer-

Pumpwerk notwendig Schallimmissionen von der L48 sind den, auf die Ausbildung eines land-

zu beachten. schaftstypischen Ortsrandes und 

Keine Konflikte zur Wasserwirt- die Sicherung der hohen Grund-

schaft wasserneubildungsrate sowie den 

Immissionsschutz ist zu achten 



Gemeinde Sustru m 

Standort 2: Hauptstraße 

Beschreibung 

Nördlich an die alte Ortslage angrenzend wird ein Wohngebiet dargestellt. Das Gebiet besitzt eine Größe von 5, 7 ha 

und wird ackerbaulich genutzt. Lediglich entlang der L 48 und dem westlich gelegenen Weg ist eine Baumreihe 

vorhanden. 

Betroffene Werte und Funktionen 

Arten und Lebensgemeinschaften 
Wichtige Bereiche aus lokaler Sicht sind nicht vorhanden; betroffener Biotoptyp ist der Acker (Plaggenesch, 

Wertfaktor 1,3) 

Vielfalt, Eigenart und Schönheit 
Wichtige Bereiche aus lokaler Sicht sind nicht vorhanden 

Boden, Wasser, Klima/Luft 
Das Gebiet wird von Plaggenesch (sehr fruchtbar, kulturhistorisch bedeutsam) eingenommen; eine Teilfläche ist 

Bereich mit hoher Grundwasserneubildungsrate; wichtige Bereiche aus lokaler Sicht für Klima/Luft sind nicht 

vorhanden. 

Voraussichtliche Beeinträchtiguneen 

Arten und Lebensgemeinschaften 

Beseitigung von Lebensräumen 
. Acker (5, 7 ha) entspricht rd. 7 WE 

Vielfalt, Eigenart und Schönheit 

Verlust gliedernder Gehölzstrukturen, s. Vermeidungsmaßnahmen 

Boden, Wasser, Klima/Luft 

Bodenversiegelung (ca. 2,8 ha) 

Verlust von Versiegelungsfläche (ca. 2,8 ha) 

Landschaftspianecische Maßnahmen 

Vermeidungsmaßnahmen 

Erhalt der Gehölzstrukturen am Rande des Gebietes 

Zur Einbindung des Gebietes ist eine gut ausgeprägte Ein- und Durchgrünung wichtig. 

Mögliche Kompensation im Gebiet: 

Anlage von Garten auf Plaggenesch ( 1,0) auf ca. 2,8 ha entspricht rd. 3 WE 

Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen außerhalb des Gebietes: 

Anlage von Feldgehölzen, Hecken, Sukzessionsflächen (Wertfaktor 2,5) auf wenig strukturierten, ackerbaulich 

genutztem Plaggenesch (1,3), Aufwertungsfaktor 1,2; bei einem verbleibenden Kompensationsrestwert von 4 WE 

müssen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen rd. 3 ha zur Verfügung gestellt werden. Die Flächen könnten 

nördlich an das Gebiet angrenzend liegen. 

Die genaue Festlegung der Maßnahmen erfolgt in einem Grünordnungsplan. Die Maßnahmen werden über einen 

Bebauungsplan festgesetzt. 
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STANDORTBEWERTUNG ZUR NEUAUFSTELLUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES DER SAMTGEMEINDE LATHEN 

GEMEINDE Sustrum Standort: 4 - Auf der Emsinsel Nutzungsziel: Sondergebiet Camping 

Siedlungsstruktur Raumordnung Verkehrserschließung/ Natur und Landschaft 

Erschließungsaufwand 

Erweiterung eines bestehenden Gebiet steht im Widerspruch zum Günstige Ableitung des IV möglich; Betroffenheit wichtiger Bereiche für 

Campingplatzes auf einer RROP; Gebiet mit besonderer Be- Natur und Landschaft liegt im 

"Emsinsel" deutung für Erholung vgl. RROP D9- Üblicher Erschließungsaufwand Gebiet selbst nicht vor. 

07 und D9-1 O; die Fläche ist jedoch 

Mäßige Zuordnung zu öffentlichen im RROP deutlich aus dem sonst Unmittelbar südlich und westlich 

Einrichtungen und Versor- umgebenden Gebiet mit besonderer angrenzend befinden sich wichtige 

gungseinrichtungen. Bedeutung für Natur und Land- Bereiche für Arten und Lebensge-

schaft ausgespart und in der meinschaften und das Landschafts-

Grundkarte als Campingplatz ge- bild. 

kennzeichnet. 
~ 

Die Fläche liegt im Landschafts-

schutzgebiet. 

Siedlungswasser-/Wasserwirtschaft Altlasten/Immissionen Landwirtschaft Resume 

Gute Voraussetzungen für die Ab- Altablagerung nicht bekannt; Keine Konflikte zur Landwirtschaft Insgesamt geeigneter Standort, der 

wasserbeseitigung; absehbar bedarfskonform abschnittsweise 

Immissionen nicht zu erwarten genutzt werden soll. 

Fläche liegt im Überschwem-

mungsgebiet. In dem Bebauungs- Auf die Sicherung der an-

plan ist festzulegen, daß nur de- grenzenden wichtigen Bereiche für 

montierbare Anlagen zulässig sind. Arten und Lebensgemeinschaften 

Deshalb ist kein tatsächlicher Kon- sowie Landschaftsbild vor Beein-

flikt zur Wasserwirtschaft zu erwar- trächtigungen und die Festsetzung 

ten. zur Demontierbarkeit von Anlagen 

im Bebauungsplan ist zu achten. 



Gemeinde Sustrum 

Standort 4: Auf der Emsinsel 

Beschreib uni: 

Im Flächennutzungsplan wird die Erweiterung des Campingplatzes am Emsaltarm dargestellt. Das Gebiet hat eine 

Größe von 5,5 ha und wird ackerbaulich genutzt. Im Süden befindet sich der Emsaltarm mit Röhricht und Weidenge­

büschen mit umgebendem Wald und einer Magerweide im Nordwesten. 

Betroffene Werte und Funktionen 

Arten und Lebensgemeinschaften 
Wichtige Bereiche aus lokaler Sicht sind nicht vorhanden; südlich und westlich liegen der Emsaltarm sowie die 

obengenannten weiteren Strukturen; betroffener Biotoptyp ist der Acker (Gley, Wertfaktor 0,8) 

Vielfalt, Eigenart und Schönheit 
Wichtige Bereiche aus lokaler Sicht sind nicht vorhanden; auch für das Landschaftsbild sind Emsaltarm, Wald 
und Magerweide von Bedeutung, die südlich und westlich des Gebietes liegen 

Boden, Wasser, Klima/Luft 
Wichtige Bereiche aus lokaler Sicht sind nicht vorhanden 

Voraussichtljche Beeinträchtieuni:en 

Arten und Lebensgemeinschaften 

Beseitigung von Lebensräumen 
. Acker (5,5 ha) entspricht 4,4 WE 

Vielfalt, Eigenart und Schönheit 

südlich und östlich grenzen wichtige Bereiche an 

Boden, Wasser, Klima/Luft 

Bodenversiegelung (ca. 0,55 ha) 

Landschaftsp)anerische Maßnahmen 

Venneidungsmaßnahmen 

Zur Einbindung ist eine gut ausgeprägte Eingrünung wichtig. 

Mögliche Kompensation im Gebiet: 

Anlage von Rasen (0,5) auf rd. 4,4 ha entspricht 2,2 WE 

Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen außerhalb des Gebietes: 

Umwandlung von Acker (0,8) in extensiv genutztes Grünland im Emstal (2,3); Aufwertungsfaktor 1,5; bei einem 

verbleibenden Kompensationsrestwert von 2,2 WE müssen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen rd. 1,5 ha zur 

Verfügung gestellt werden. Diese Flächen könnten östlich von Sustrum im Emstal liegen. 

Die genaue Festlegung der Maßnahmen erfolgt in einem Grünordnungsplan. Die Maßnahmen werden über einen 

Bebauungsplan festgesetzt. 
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STANDORTBEWERTUNG ZUR NEUAUFSTELLUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES DER SAMTGEMEINDE LATHEN 

GEMEINDE Sustrum Standort: 5 - Forstweg Nutzungsziel: Sondergebiet Camping 

Siedlungsstruktur Raumordnung Verkehrserschließung/ Natur und Landschaft 

Erschließungsaufwand 

Erweiterung eines bestehenden Gebiet steht im Widerspruch zum Günstige Ableitung des IV möglich; Betroffenheit wichtiger Bereiche für 

Campingplatzes nahe der Ems; RROP: Gebiet mit besonderer Be- Natur und Landschaft liegt im 

deutung für Erholung vgl. RROP D9- Geringer Erschließungsaufwand Gebiet selbst nicht vor. 

Mäßige Zuordnung zu öffentlichen 07 und D9-1 O; 

und Versorgungseinrichtungen die Fläche ist jedoch im RROP deut- Unmittelbar angrenzend befinden 

lieh aus dem umgebenden Gebiet sich entlang der Ems wichtige Be-

mit besonderer Bedeutung für Natur reiche für Arten und Lebensge-

und Landschaft ausgespart und in meinschaften und das Landschafts-

der Grundkarte als Campingplatz bild. 

. gekennzeichnet 

Die Fläche liegt im Landschafts-

schutzgebiet. 

Siedlungswasser-/Wasserwirtschaft Altlasten/Immissionen Landwirtschaft Resume 

Gute Voraussetzungen für die Ab- Altablagerung nicht bekannt; Keine Konflikte zur Landwirtschaft Insgesamt geeigneter Standort, der 

wasserbeseitigung; absehbar bedarfskonform abschnittsweise 

Immissionen nicht zu erwarten genutzt werden soll und bei dessen 

Fläche liegt im Überschwem- Nutzung besonders auf die 

mungsgebiet. In dem Bebauungs- Einbindung in die Landschaft ge-

plan ist festzulegen, daß nur de- achtet werden soll. 

montierbare Anlagen zulässig sind. Auf den Schutz des angrenzenden 

Deshalb ist kein tatsächlicher Kon- wichtigen Bereiches für Arten und 

flikt zur Wasserwirtschaft zu erwar- Lebensgemeinschaften sowie Land-

ten. schaftsbild vor erheblichen Beein-

trächtigungen und die Festsetzung 

zur Demontierbarkeit von Anlagen 

im Bebauungsplan ist zu achten. 



Gemeinde Sustrum 

Standort 5: Forstweg 

Beschreibun~ 

Auf einer Fläche von 5, 7 ha wird auf den nördlich anschließenden Flächen die Erweiterung des vorhandenen Cam­
pingplatzes dargestellt. Die Fläche wird z.Z. überwiegend ackerbaulich genutzt. Entlang des westlich gelegenen We­
ges sind dichte Gehölzstrukturen und daran anschließend eine junge Kiefernanpflanzung vorhanden. 

Betroffene Werte und Funktionen 

Arten und Lebensgemeinschaften 
Wichtige Bereiche aus lokaler Sicht sind nicht vorhanden; die Gehölzstrukturen entlang der Ems sind von Bedeu­
tung; betroffene Biotoptypen sind Acker (Gley, Wertfaktor 0,8), Kiefernbestand, jung, (Wertfaktor 1,0) 

Vielfalt, Eigenart und Schönheit 
Wichtige Bereiche aus lokaler Sicht .sind nicht vorhanden; die Gehölzstrukturen entlang der Ems sind auch für das 
Landschaftsbild von Bedeutung 

Boden, Wasser, Klima/Luft 
Wichtige Bereiche aus lokaler Sicht sind nicht vorhanden 

Voraussichtliche Beeinträchtii:uni:en 

Arten und Lebensgemeinschaften 

Beseitigung von Lebensräumen 
Acker ( ca. 4, 7 ha) entspricht rd. 3,8 WE 
Kiefernbestand, jung ( ca. 1 ha) entspricht 1 WE 
Gehölzstrukturen, s. Vermeidungsmaßnahmen 

Vielfalt, Eigenart und Schönheit 

Verlust von gliedernden Gehölzstrukturen, s. Vermeidungsmaßnahmen 

Boden, Wasser, Klima/Luft 

Bodenversiegelung (ca. I ha) 

Landschaftsp!anerjsche Maßnahmen 

Vermeidungsmaßnahmen 

Erhalt der Gehölze entlang der begrenzenden Wege 

Zur Einbindung ist eine gute Eingrünung wichtig. 

Mögliche Kompensation im Gebiet: 

Anlage von Rasen (0,5) auf rd. 4,6 ha entspricht 2,3 WE 

Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen außerhalb des Gebietes: 

Umwandlung von Acker (0,8) in extensiv genutztes Grünland im Emstal (2,3); Auf.vertungsfaktor 1,5; bei einem 
verbleibenden Kompensationsrestwert von 2,5 WE müssen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen rd. 1,6 ha zur 
Verfügung gestellt werden. Diese Flächen könnten östlich von Sustrum im Emstal liegen. 

Die genaue Festlegung der Maßnahmen erfolgt in einem Grünordnungsplan. Die Maßnahmen werden über einen 
Bebauungsplan festgesetzt. 
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STANDORTBEWERTUNG ZUR NEUAUFSTELLUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES DER SAMTGEMEINDE LATHEN 

GEMEINDE Sustrum Standort: 9 - Neusustrum Nordost Nutzungsziel: Wohnbaufläche 

Siedlungsstruktur Raumordnung Verkehrserschließung/ Natur und Landschaft 

Erschließungsaufwand 

Erweiterung eines neuen Wohnge- Gebiet steht im Widerspruch zum Günstige Ableitung des IV möglich; Betroffenheit wichtiger Bereiche für 

bietes östlich des Moorhufendorfes, RROP: Gebiet mit besonderer Be- Natur und Landschaft liegt nicht 

nördlich an eine jüngst genehmigte deutung für die Landwirtschaft Üblicher Erschließungsaufwand vor 

Wohnbaufläche angrenzend 

Landschaftsprägende Gehölzstruk-

Gute Erreichbarkeit öffentlicher Ein- turen befinden sich innerhalb des 

richtungen. Gebietes 

~ 

Siedlungswasser-/Wasserwirtschaft Altlasten/Immissionen Landwirtschaft Resume 

Gute Voraussetzungen für die Ab- Altablagerung nicht bekannt; Vier Haupterwerbsbetriebe mit Geeigneter Standort, der nach 

wasserbeseitigung; Viehhaltung etwa 200 rn. vom Ge- Bebauung des jüngst genehmigten 

Keine Immissionsbelastung zu er- biet entfernt, keine Überlagerung angrenzenden Standortes 

Keine Konflikte zur Wasserwirt- warten mit Immissionskreis. (Neusustrum Ost) genutzt werden 

schaft soll. 



Gemeinde Sustrum 

Standort 9: Neusustrum Nordwest 

Beschrejbun2 

Östlich der Dorfstraße wird an das geplante Wohngebiet anschließend ein weiteres Wohngebiet in einer Größe von 

5,3 ha dargestellt. Hier sind Acker und Einzelbäume vorhanden. Die Dorfstraße wird einseitig von einer Baumreihe 

gesäumt. 

Betroffene Werte und Funktionen 

Arten und Lebensgemeinschaften 
Wichtige Bereiche aus lokaler Sicht sind nicht vorhanden; betroffener Biotoptyp ist der Acker (Podsol, Wertfaktor 

0,8) 

Vielfalt, Eigenart und Schönheit 
Wichtige Bereiche aus lokaler Sicht sind nicht vorhanden; die Bebauung und die Flurstücksaufteilung, die west­

lich und nördlich des Gebietes liegen, sind typisch für ein Moorhufendorf{typische Siedlungsstruktur) 

Boden, Wasser, Klima/Luft 
Wichtige Bereiche aus lokaler Sicht sind nicht vorhanden 

Voraussichtliche Beeinträchtigungen 

Arten und Lebensgemeinschaften 

Beseitigung von Lebensräumen 
Acker (5,3 ha) entspricht rd. 4,2 WE 

. Einzelbäume, s. Vermeidungsmaßnahmen 

Vielfalt, Eigenart und Schönheit 

Verlust gliedernder Gehölzstrukturen, s. Vermeidungsmaßnahmen 

Boden, Wasser, Klima/Luft 

Bodenversiegelung (ca. 2,7 ha) 

Verlust von Versickerungstläche (ca. 2,7 ha) 

LandschaftspJanerjsche Maßnahmen 

Venneidungsmaßnahmen 

Erhalt der Einzelbäume im Gebiet 

Die Eingrünung des Gebietes sollte in der hier typischen aufgelockerten Struktur erfolgen. 

Mögliche Kompensation im Gebiet: 

Anlage von Garten (0,8) auf ca. 2, 7 ha entspricht rd. 2,2 WE 

Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen außerhalb des Gebietes: 

Umwandlung von Acker (0,8) in extensiv genutztes Grünland (2,3) und Pflanzung von Einzelbäumen im Grün­

land, Aufwertungsfaktor 1,5; bei einem verbleibenden Kompensationsrestwert von 2,0 WE müssen für Aus­

gleichs- und Ersatzmaßnahmen rd. 1,3 ha zur Verfügung gestellt werden. Diese Flächen könnten westlich der 

Ortslage Neusustrum liegen. 

Die genaue Festlegung der Maßnahmen erfolgt in einem Grünordnungsplan. Die Maßnahmen werden über einen 

Bebauungsplan festgesetzt. 
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STANDORTBEWERTUNG ZUR NEUAUFSTELLUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES DER SAMTGEMEINDE LATHEN 

GEMEINDE Sustrum Standort: 10 - Sustrumer Moor Süd Nutzungsziel: Wohnbaufläche 

Siedlungsstruktur Raumordnung Verkehrserschließung/ Natur und Landschaft 

Erschließungsaufwand 

Großzügige Weiterentwicklung der Gebiet steht im Widerspruch zum Günstige Ableitung des IV möglich; Betroffenheit wichtiger Bereiche für 

Ortslage nach Süden bis zu K132 RROP: Gebiet mit besonderer Be- Natur und Landschaft liegt nicht 

deutung für die Landwirtschaft Geringer Erschließungsaufwand vor 

Günstige Erreichbarkeit öffentlicher 

und von Versorgungseinrichtungen Die Gehölze entlang der Straßen 

und Wege sind landschaftsprä-

gende Strukturen. 

Der nördlich angrenzende Wald ist 

Bereich mit klimatischer Aus-
~ 

gleichsfunktion. 

Siedlungswasser-/Wasserwirtschaft Altlasten/Immissionen Landwirtschaft Resume 

Gute Voraussetzungen für die Ab- Altablagerung nicht bekannt; Viehstarke Haupterwerbsbetriebe in Insgesamt geeigneter Standort. Es 

wasserbeseitigung durch vorhan- 200 und 250 m. Entfernung. sollen die landschaftsprägenden 

dene Druckleitung zur KA Lathen; Immissionen von der K132 und der Gehölzstrukturen entlang der Stra-

K147 möglich Voraussichtlich keine Überlagerung ßen und Wege und eine Grünver-

Kein Konflikt zur Wasserwirtschaft mit Immissionskreis. bindung von der nördlich angren-

zenden Gehölzinsel in die freie 

Landschaft dauerhaft gesichert 

werden. 



Gemeinde Sustrum 

Standort 10: Sustrumer Moor Süd 

Beschreibuni: 

Nördlich des Neusustrumer Straße soll im Flächennutzungsplan für den Ortsteil Sustrum-Moor ein Wohngebiet dar­
gestellt werden. Die ackerbaulich genutzte, entlang von Wegen, Straßen und Flurstücksgrenzen durch Gehölze geglie­

derte Fläche ist 10 ha groß. Im westlichen Teil. ist ein Graben vorhanden. Das Gebiet befindet sich südlich der Sied­

lungen von Sustrumermoor. Nördlich grenzt ein kleiner Waldbestand an. 

Betroffene Werte und Funktionen 

Arten und Lebensgemeinschaften 
Wichtige Bereiche aus lokaler Sicht sind nicht vorhanden, entlang den Grenzen des Gebietes sind Baumreihen, im 

Gebiet sind Hecken vorhanden. Betroffene Biotoptypen sind Acker (Sandmischkultur, Wertfaktor 0,8) und arten­

arme Grasansaat (Wertfaktor 0,8) 

Vielfalt, Eigenart und Schönheit 
Die Gehölze an der Neusustrumer Straße sind Jandschaftsprägende Strukturen; weitere wichtige Bereiche aus lo­

kaler Sicht sind nicht vorhanden 

Boden, Wasser, Klima/Luft 
Wichtige Bereiche aus lokaler Sicht sind nicht vorhanden; der nördlich angrenzende Wald ist ein Bereich mit kli­

matischen Ausgleichsfunktion 

Voraussicht)jche Beeinträchtigungen 

Arten und Lebensgemeinschaften 

Beseitigung von Lebensräumen 
Acker (ca. 8,7 ha) entspricht rd. 7 WE 
Grasansaat (ca. 1,3 ha) entspricht rd. 1 WE 
Hecke, s. Vermeidungsmaßnahmen 

Vielfalt, Eigenart und Schönheit 

Verlust gliedernder Gehölzstrukturen, s. Vermeidungsmaßnahmen 

Boden, Wasser, Klima/Luft 

Bodenversiegelung (ca. 5 ha) 

Verlust von Versickerungsfläche (ca. 5 ha) 

Landschaftsplanerjsche Maßnahmen 

Vermeidungsmaßnahmen 

Erhalt der Baumreihen entlang den Grenzen des Gebietes, Erhalt der Hecken im Gebiet 

Mögliche Kompensation im Gebiet: 

Anlage von Garten (0,8) auf ca. 5 ha entspricht rd. 4 WE 

Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen außerhalb des Gebietes: 

Anlage von Feldgehölzen, Hecken, Sukzessionstlächen (Wertfaktor 2,3) auf wenig strukturierten Flächen im 

betroffenen Landschaftsraum auf Acker (0,8), Aufwertungsfaktor 1,5; bei einem verbleibenden Kompensations­

restwert von 4 WE müssen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen rd. 2,6 ha zur Verfügung gestellt werden. Die 

Flächen könnten im Bereich Niederlanger Schlot liegen. 

Die genaue Festlegung der Maßnahmen erfolgt in einem Grünordnungsplan. Die Maßnahmen werden über einen 

Bebauungsplan festgesetzt. 
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STANDORTBEWERTUNG ZUR NEUAUFSTELLUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES DER SAMTGEMEINDE LATHEN 

GEMEINDE Sustrum Standort: 1 2 - Am Schützenplatz Nutzungsziel: Sportfläche 

Siedlungsstruktur Raumordnung Verkehrserschließung/ Natur und Landschaft 

Erschließungsaufwand 

Erweiterung des vorhandenen Gebiet steht doppelt im Wider- Günstige Ableitung des IV möglich; Betroffenheit wichtiger Bereiche für 

Sportgeländes nach Norden zu spruch zum RROP: Gebiet mit be- Arten und Lebensgemeinschaften 

Straße sonderer Bedeutung für die Land- Kein Erschließungsaufwand durch liegt nicht vor. 

wirtschaft und Gebiet mit besonde- Nutzung des vorhandenen Weges 

mäßige Erreichbarkeit der Einrich- rer Bedeutung für Erholung Die südlich anschließende Sandab-

tung Anbaubeschränkungen sind zu baustelle ist wichtiger Bereich für 

beachten. Arten und Lebensgemeinschaften. 

Siedlungswasser-/Wasserwirtschaft Altlasten/Immissionen Landwirtschaft Resume 

Gute Voraussetzungen für die Ab- Altablagerung nicht bekannt; Zwei viehintensive Haupterwerbsbe- Geeigneter Standort, da scheinbar 

wasserbeseitigung; triebe in 100 - 150 m. Entfernung entgegenstehende Belange der 

Nur geringe Beeinträchtigungen Raumordnung nicht tatsächlich be-

Kein Konflikt zur Wasserwirtschaft durch Emissionen der Nutzung zu einträchtigt werden und das Inter-

erwarten esse an der Erweiterung des Funk-

tionsbereiches deutlich vorgeht. 

Nutzung ist nicht immissionsemp-

findlich 



Gemeinde Sustrum 

Standort 12: Am Schützenplatz 

BeschreibunE 

Südlich von Sustrum nahe der Sandabbaustelle wird eine Sportfläche dargestellt. Sie besitzt eine Größe von 2 ha und 
wird von Acker und kleinflächig von Gehölzen eingenommen. 

Betroffene Werte und Funktionen 

Arten und Lebensgemeinschaften 
Wichtige Bereiche aus lokaler Sicht sind nicht vorhanden; die südlich angrenzende Sandabbaustelle ist ein wichti­
ger Bereich aus lokaler Sicht (Nr. 7); betroffener Biotoptyp ist der Acker (Podsol, Wertfaktor 0,8) 

Vielfalt, Eigenart und Schönheit 
Wichtige Bereiche aus lokaler Sicht sind nicht vorhanden 

Boden, Wasser, Klima/Luft 
Wichtige Bereiche aus lokaler Sicht sind nicht vorhanden 

Voraussicht! iche Beeinträchti ~un~en 

Arten und Lebensgemeinschaften 

Beseitigung von Lebensräumen 
Acker (2 ha) entspricht rd. 1,6 WE 

. Gehölzstrukturen, s. Vermeidungsmaßnahmen 

Vielfalt, Eigenart und Schönheit 

Boden, Wasser, Klima/Luft 

Bodenversiegelung ( ca. 0,2 ha) 

LandschaftspJanerische Maßnahmen 

Verrneidungsmaßnahmen 

Erhalt der Gehölzstrukturen im Gebiet, diese Gehölze sollen in eine Eingrünung des gesamten Sportplatzes einge­
bunden werden 

Mögliche Kompensation im Gebiet: 

Anlage von Rasen, Sportplatztläche (0,5) auf ca. 1,9 ha entspricht rd. 1 WE 

Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen außerhalb des Gebietes: 

Anlage von Hecken, Feldgehölzen (Wertfaktor 2,3) auf Acker (0,8), Aufwertungsfaktor 1,5; bei einem verblei­
benden Kompensationsrestwert von 0,6 WE müssen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen rd. 0,4 ha zur Verfü­
gung gestellt werden. Die Maßnahme (Eingrünung) kann auf dem geplanten Sportgelände durchgeführt werden. 

Die genaue Festlegung der Maßnahmen erfolgt in einem Grünordnungsplan. Die Maßnahmen werden über einen 
Bebauungsplan festgesetzt. 
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Hot 0~m Erl·· uterungsbericht zur Neuaufstellung 

0'1ennutzi, ~J~s der Samtgemeinde Lathen 

b~i:. • l'<..z:g r-fms 

1. us u ~ der Emis:,ionen der Bundesstraße B 70, der Bahnlinie Rheine-
Emden und der Meppener Straße 

Die Siedlungsentwicklung der Gemeinde Lathen wird maßgeblich von den drei Verkehrsbändern Mep­

pener Straße (ehemalige B 70), Bahnlinie Rheine-Emden und Bundesstraße B 70 beeinflußt. Die Emis­

sionen, die von diesen Verkehrsachsen ausgehen, waren bereits in mehreren Flächennutzungsplan­

Änderungs- und Bebauungsplanverfahren Abwägungsgegenstand. Auf die dabei gewonnenen Erkennt­

nisse wird hier Bezug genomn.en. 

Die Meppener Straße war ehemals stark befahren. Nach dem Bau der neuen B 70 hat sie ihre Funktion 

als überregionale Straße und als regionale Straße vollkommen verloren und ist zur Kreisstraße (K 164) 

herabgestuft worden. Auf ihr verläuft nur noch ein geringer Verkehrsstrom Z\\-ischen Lathen und dem 

Ortsteil Hilter sowie ein Teil des Verkehrsstromes zwischen Lathen und Haren. Die Verkehrsbelastung 

beträgt L485 Kfz/d mit 165 LKW. Eine Lärmabschätzung gern. DIN 18005 ergibt folgende Werte: Bei 

einer maßgeblichen stündlichen Verkehrsbelastung von 0,06 DTV bei einem Schwerlastanteil p=l 1 % 

am Tag und 0,008 DTV öei P=l l % in der Nacht sowie der zulässigen Geschwindigkeit von 50 km/h 

beträgt der Beurteilungspegel in 30 m Entfernung von der Straße am Tag 53,8 dB(A) und nachts 44,8 

dB(A). Es können also ohne Ausweisung von Abstandsflächen innerhalb einer normalen Baugrund­

stückstiefe Wohngebäude unter Einhaltung der Orientierungswerte 55/45 dB(A) errichtet werden. 

Die Bahnlinie Rheine-Emden ist eine Hauptbahnlinie. Auf ihr verkehren täglich bis zu 48 Personen­

und 11 Güterzüge am Tag sowie 3 Personen- und 14 Güterzüge in der Nacht. Dies führt zu einer Bela­

stung der angrenzenden Flächen durch Bahnverkehrslärm. 

Im Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 40 ''Neue Lande" der Gemeinde Lathen, der seit 

dem 14.1.1994 rechtskräftig ist, sind die Bahnemissionen untersucht worden. Dabei wurde festgestellt, 

daß im Bereich bis 130 m von der Bahnachse auf den der Bahn direkt zugewandten Gebäudefronten die 

Lärmimmissionen den Nacht-Orientierungswert (45 dB(A)) der DIN 18005 überschreiten. 

Ab etwa 85 m ist im Außenwohnbereich (Einstrahlwinkel 360°) die Einhaltung des Orientierungswertes 

"Tag" der DIN 18005 (55 dB(A)) gegeben. Die Lärmermittlung ist in der Anlage beigefügt. 

Deshalb ist in diesem Bebauungsplan die Schalldämmwirkung der Fenster und der übrigen Fassa­

denelemente festgesetzt worden. Dadurch werden die Immissionsprobleme behoben. Bei einer Anord­

nung der Schlafräume zu der von der Bahnlinie abgewandten Seite ist per se eine Einhaltung der Orien­

tierungswerte gegeben. Auch durch eine derartige Festsetzung kann der Immissionsproblematik für 

Wohngebäude im Bereich bis 130 m von der Bahnachse begegnet werden. 

Der Bereich bis 90 m von der Achse des Gleiskörpers ist im Flächennutzungsplan nicht als Wohnbau­

fläche dargestellt worden. Die Einhaltung des Orientierungswertes "Tag" ist durch die Abstandsregelung 

gesichert, der Außenwohnbereich unbeeinträchtigt. Durch diesen Abstand wird über die Festsetzungs­

möglichkeiten des Bebauungsplanes hinaus bereits auf der Ebene des Flächennutzungsplanes dem Pro­

blem der Bahnverkehrsemissionen deutlich Rechnung getragen. 

Die Bundesstraße B 70 ist eine überregional bedeutsame Straße. 
Die aktuelle Verkehrsbelastung der B 70 ist derzeit nicht bekannt. 
Die B 70 wird durch die "Emslandautobahn" A 31 entlastet. Diese nimmt insbesondere den immission­

strächtigen Schwerlastverkehr auf. Die Entlastungswirkung nimmt mit dem FoI1schritt des Autobahn· 

haus weiter zu. Die von der B 70 ausgehenden Verkehrsemissionen sinken. 
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er Effekt ist derzeit noch nicht quantifizierbar. Das Straßenbauamt Lingen führt im Schreiben vom 

22.9.1994 zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes Lathen aus: "Neue Verkehrszählungenfar 

klassifizierte Straßen im Planungsraum liegen noch nicht vor. Die Zählergebnisse der letzten amtli­

chen Zählungen von 1990 können nicht zugrundegelegt werden, da die Auswirkungen der Autobahn A 

31 (Freigabe der Anschlußstellen A 31/K 156 bzw. A 31/B 408 erfolgte 1992 bzw. 1993) noch nich[, 

berücksichtigt werden konnten." 

Die von der B 70 ausgehenden Emissionen waren wichtiger Teil der Abwägung zur 57. Änderung des 

Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Lathen, die am 15.8.1993 wirksam geworden ist, und des 

rechtswirksamen Bebauungsplanes Nr. 35 "Östlich Kathener Straße" Gemeinde Lathen, der seit dem 

30.11.1994 rechtskräftig ist. Das dabei beplante Gebiet liegt im Ortsteil Kathen-Frackel und grenzt in 

einem Abstand von 45 man die B 70. 
Die geplanten Wohnbauflächen bei der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes halten einen Abstand 

von 45 - 90 m ein. 

In dem Erläuterungsbericht zur 57. Flächennutzungsplan-Änderung und in der Begründung zum Bebau­

ungsplan Nr. 35 wird ausgeführt: 
"Die Gemeinde hat mit dem Bebauungsplan die o.g. Maßnahmen zum Immissionsschutz vorgesehen 

(Abstand durch Bestimmungen der Plangrenze, Ausrichtung der Gebäude und Ausschluß von Gebäu­

deöffnungen an der Ostseite des Plangebietes, soweit Wohn- und Schlafräume vorgesehen sind). Die 

dem B-Plan beigefagten Berechnungen gehen von der Ist-Belastung und einer angenommenen Pro­

gnose aus. Bei der Prognose mit 5. 000 Kfz zukünftig werden lediglich die Nachtwerte der DIN 18005 

an den untersuchten Au/punkten um max. 3 dB(A) überschritten Oeweils an der Süd- bzw. an der 

Nordseite der Gebäude). Danach sind also Grundrißlösungen möglich, die auch hier ausreichenden 

Immissionsschutz gewährleisten." 
Die Lärmberechnung istin ger Anlage beigefügt. 

( 

Die Ergebnisse der genannten, zeitnah erstellten Immissionsbeurteilungen sind auf die geplanten Wohn­

bauflächen Standorte Nm. 3-7 und 13-15 der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes der Samtge­

meinde Lathen übertragbar. Dementsprechend sind auch hier in der Flächennutzungsplan-Darstellung 

Abstände zur B 70 und zur Bahnlinie eingehalten worden. In den Bebauungsplänen, die für diese Flä­

chen entwickelt werden, kann durch dieselben Festsetzungen (zur Gebäudeorganisation, z.B. Schlaf­

räume zur lärmabgewandten Seite, zur Stellung baulicher Anlagen, z.B. Lage der Außenwohnbereiche 

im Schallschatten und/oder zur Schalldämmwirkung der Fassaden) wie in den - bereits rechtswirksamen 

- Bebauungsplänen Nm. 35 und 40 sichergestellt werden, daß die Richt- und Orientierungswerte einge­

halten werden und gesunde Wohnverhältnisse gewährleistet sind. 

2. Geplante Wohnbauflächen in Fresenburg 

Allgemein ist zur Problematik landwirtschaftlicher Immissionen darauf hinzuweisen, daß mit dem 
Landwirtschaftsamt Aschendorf-Hümmling als dem fachlich maßgebiichen und zuständigen Trä­
ger öffentlicher Belange Übereinstimmung hinsichtlich aller im Flächennutzungsplan dargestellten 
geplanten Bauflächen erzielt worden ist. 
"Es ist darzulegen, daß dem Erläuterungsbericht eine Ermittlung der landwirtschaftlichen Immissio­

nen mit Eintragung der ermittelten Geruchsschwellenentfernung beigefogt ist. Die Immissionsradien 

der untersuchten landwirtschaftlichen Betriebe wurden in Orientierung an die VDI-Richtlinie 3471 

und den Entwurf der VDI-Richtlinie 3473 bestimmt. Bei den Betriebserhebungen und bei der an­

schließenden Datenauswertung wurden die Inhalte der VDl~Richtlinien nur zum Teil berücksichtigt, 

so daß die Ergebnisse nicht den Stellenwert einer gutachterlichen Beurteilung haben. Aus diesen Un­

terlagen ist ersichtlich, daß die im Flächennutzungsplan dargestellten Wohnbaugebiete grundsätzlich 

möglich sind. Konkrete Ermittlungen werden bei der Aufstellung der entsprechenden Bebauungspläne 

(Gutachten und dgl.) erforderlich. Diese Gutachten bzw. Ermittlungen wurden zum jetzigen Zeitpunkt 

nicht durchgefohrt, da es sich um eine langfristig vorausschauende Planung handelt und die Entwick­

lung der landwirtschaftlichen Betriebe zum jetzigen Zeitpunkt der künftigen verbindlichen Bauleitpla-
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,1g von hier aus z. Zt. nicht abschließend beurteilt werden können, insbesondere auch im Hinblick 

auf die derzeitige rückläufige Entwicklung in der Landwirtschaft. 

• Diese Ermittlungen haben dazu gejuhrt, daß in einigen Gemeinden vorgesehene Wohnbaugebiete 

völlig umgeplant bzw. entfallen mußten. 

In bezug auf landwirtschaftliche Immissionen wurden folgende Bereiche von den Vertretern der 

Landwirtschaft als kritisch dargestellt. 

Gemeinde Fresenburg 
Standort II "Wohnbaufläche westlich der Hauptstraße" 

Gemeinde Sustrum 
Standort IX "Wohnbaufläche Neusustrum Nordost" 

Standort X "Wohnbaufläche Sustrum-Moor - Süd" 

Zu diesen Standorten bleibt anzumerken, daß die ermittelten Immissionsradien diese Fläche in den 

Randbereichen tangieren. Diese Standorte liegen jedoch außerhalb der Windrichtung, so daß nach 

derzeitigen Erfahrungen Gutachten zum Ergebnis kommen würden, daß die tatsächlichen Geruchs­

schwellenradien das Baugebiet nicht tangieren. Es ist damit ausreichend sichergestellt, daß künftige 

Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan grundsätzlich entwickelt werden können. Im Rahmen 

der verbindlichen Bauleitplanung erfolgt eine konkrete Ermittlung und Ausgestaltung (ggf. Anpflan­

zungsfläche innerhalb kritischer Bereiche). 

(vgl. beiliegender Vermerk der Samtgemeinde Lathen vom 11.8.1995 und Schreiben des Land­

wirtschaftsamtes Aschendorf-Hümrnling vom 10.10.1995 sowie Beschluß des Samtgemeinderates 

vom 25.10.1995) 

Der nördliche Randbereich der geplanten Wohnbauflächen wird von Emissionskreisen der nördlich be­

nachbarten landwirtschaftlichen Betriebe überlagert. Aufgrund der jeweiligen Hofsituation ist davon 

auszugehen, daß die Bewirtschaftungsintensität weiter absinkt und die Viehhaltung mittelfristig ganz 

aufgegeben wird. 

Wenn für die Nordteile der geplanten Wohnbauflächen in dem Zeitraum Bebauungspläne aufgestellt 

werden, in dem noch Viehhaltung betrieben wird, so wird in den nördlichen Randbereichen, in denen 

dann hnmissionen auftreten, Wohnbebauung z.B. durch Festsetzung von "nicht überbaubarer Fläche" 

ausgeschlossen. 

3. Geplante Gemischte Baufläche in Fresenburg 

Nördlich des Gewerbegebietes am Hafen Fresenburg wird im Flächennutzungsplan eine Gemischte 

Baufläche dargestellt. Sie ist von dem Gewerbegebiet durch eine Abstandsfläche von rd. 60 m Breite 

getrennt. 
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Wenn die Darstellungen des Flächennutzungsplanes realisiert sind, liegt diese Gemischte Baufläche 

nicht mehr am Rand des Ortes, sondern in dessen Mitte. Hier sollen sich in zentraler Lage, in günstiger 

Zuordnung auch zu dem Dorfplatz, neben dem Wohnen auch Versorgungseinrichtungen und Gewerbe­

betriebe ansiedeln können, die das Wohnen nicht wesentlich stören. Dadurch wird eine wohnungsnahe 

Versorgung ermöglicht und die verträgliche Funktionsmischung gefördert. 

Eine unzulässige Beeinträchtigung des Wohnens im Mischgebiet durch die Emissionen des Gewerbege­

bietes sind nicht zu befürchten, da der Abstand rd. 60 m beträgt, während der Abstand des Gewerbege­

bietes zum westlich benachbarten, mit stärkerem Schutzanspruch ausgestattetem Wohngebiet weniger 

als 40 m beträgt. 
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Geplante Gewerbefläche in Lathen 

pie vorhandene Gewerbefläche am Hafen Lathen soll nach Süden hin zur Straße erweitert werden. Die 
fläche liegt im gesetzlichen Überschwemmungsgebiet. Sie liegt nicht im Hauptabstromgebiet, so daß 
kein Durchflußquerschnitt verloren geht. 
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Eine Änderung des gesetzlichen Überschwemmungsgebietes ist somit sachlich möglich und wird von_d~r 
Samtgemeinde Lathen betrieben werden. 
Ein Bebauungsplan für die Fläche kann erst dann aufgestellt werden, wenn die Überschwemmungsge­
bietsverordnung entsprechend geändert ist. 

5. Geplantes Dorfgebiet "Luddenf ehn" in Niederlangen 

Das geplante Dorfgebiet schließt direkt an das große vorhandene Dorfgebiet Niederlangen an. Es dient 
der Abrundung dieses Dorfbereiches nach Norden und ist von den vier umgebenden land,virtschaftlichen 
Betrieben geprägt. 
Diese land,virtschaftlichen Betriebe wirtschaften durchweg noch in den alten, ortsbildprägenden 
Baustrukturen. Eine wesentliche Veränderung der Gesamtsituation in diesem Bereich ist nicht zu envar­
ten. 
Die Immissionsschutzkreise dieser Betriebe reichen in das geplante Dorfgebiet hinein, beeinträchtigen 
das geplante Wohnen dort jedoch nicht in unzumutbarer Weise. Eine Einschränkung der Betriebe durch 
die Planung ist wegen des Rücksichtnahmegebotes auf die vorhandene Bebauung nicht gegeben. 
Nur mit der Darstellung als Dorfgebiet kann der landwirtschaftlich-dörflichen Prägung des nördlichen 
Randbereiches entsprochen werden. 
Ziel ist die Fortführung der tradierten dörflichen Funktionsmischung in diesem Randbereich 

6. Geplantes Gewerbegebiet in überlangen 

überlangen und Niederlangen werden voraussichtlich durch die einander zugewandten Wohngebiete 
zusammenwachsen. Sie bleiben jedoch selbständige Gemeinden. Deshalb benötigt auch überlangen eine 
gewerbliche Baufläche für die Bedürfnisse der örtlichen Gewerbetreibenden. 

Der Ort überlangen liegt am Rande der Emsaue und ist deshalb in seiner siedlungsstrukturellen Ent­
wicklung stark eingeschränkt. Nach Osten und nach Südosten stößt die Ortslage an das tatsächliche und 
das gesetzliche Überschwemmungsgebiet sowie das Landschaftsschutzgebiet Emstal. Hier ist die Ent­
wicklung örtlichen Gewerbes wegen der naturräumlichen Situation nicht möglich. Im Norden und We­
sten liegen die vorhandenen und geplanten Wohnbaugebiete der Gemeinde. Hier verbieten die gemein­
same vorhandene und geplante Wohnsiedlungsstruktur von Nieder- und überlangen eine gewerbliche 
Entwicklung. 

So verbleibt als Entwicklungsrichtung für das örtliche Gewerbe nur der Südwesten. Hier haben sich 
außerhalb des Kernortes die Siedlungsbereiche "Dreieck" und "Wilholte" ennvickelt. Beide sind bau­
leitplanerisch gesichert und voll erschlossen. 

Zwischen beiden Wohngebieten liegt ein Freibereich an der Kreisstraße K 130. Er soll für den Flächen­
bedarf des örtlichen Gewerbes zur Verfügung stehen. Die geplante Gewerbliche Baufläche hat 40 m 
Abstand zur Bebauung am "Dreieck". Nördlich von der geplanten Gewerblichen Baufläche liegt in rd. 
70 m Abstand Streubebauung, westlich davon in rd. 150 m. Der Bereich wird also von Bebauung be­
einflußt, es wird kein unbeeinflußter Außenbereich in Anspruch genommen. 

Der Abstand der geplanten gewerblichen Baufläche von dem bauleitplanerisch nicht dargestellten Teil 
des Wohnens im "Dreieck", das den Schutzsanspruch eines Misch- oder Dorfgebietes hat, beträgt 40 m. 
Da aus der gewerblichen Baufläche im Bebauungsplan auch ein gegliedertes Gewerbegebiet entwickelt 
werden kann, daß im Randbereich zur benachbarten Wohnbebauung nur "nicht wesentlich störendes 
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#e~be" zuläßt, und da dies auch mit den örtlichen Gewerbebedürfnissen vereinbar ist, kann ein zwek­

""eatsprechender Bebauungsplan aus den Darstellungen des Flächennutzungsplanes entwickelt werden. 

7. Geplantes Sondergebiet "Wohnen mit Tierhaltung" in überlangen 

Das Wohngebiet "Wilholte" in überlangen ist nicht aus einer "wilden Wurzel" gewachsen, sondern 

bauleitplanerisch gesichert und voll erschlossen. Es ist gekennzeichnet durch eine verträgliche Mischung 

aus Wohnen und Pferdehaltung. 
Diese Nutzungsmischung soll an diesem Standort erweitert werden, da aus der Oberlangener Bevölke­

rung in größerem Umfang entsprechende Nutzungswünsche vorgetragen wurden, insbesondere von den 

Mitgliedern eines dort bestehenden Westernreitclubs. Zur Ausübung dieser Reitsportart ist es erforder­

lich, daß auf relativ großen Grundstücken außer den Wohngebäuden auch Unterstellmöglichkeiten für 

Pferde und Übungsplätze rechtlich zulässig errichtet werden können. Da diese rechtlichen Möglichkeiten 

in allen anderen Darstellungen des Flächennutzungsplanes nicht geschaffen werden können, die 

Samtgemeinde aber gern. § 1 (5) Nr. 2 BauGB die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung zu berücksichti­

gen hat, wird die Form der Ausweisung eines Sondergebietes vorgenommen. 

Ein anderer Standort ist schon deswegen weniger gut geeignet, weil hier diese Nutzungsmischung bereits 

vorliegt und deshalb von einer Verträglichkeit ausgegangen werden kann. 

In anderen Bereichen der Gemeinde läge das Sondergebiet entweder neben neuen Wohngebieten oder 

neben vorhandenem Dorfgebiet. Bei den neuen Wohngebieten kann nicht von einer Verträglichkeit aus­

gegangen werden, sondern dort ist die Entwicklung unbeeinträchtigter Wohngebiete das Planungsziel 

der Gemeinde. Neben dem Dorfgebiet läge das Sondergebiet im direkten Immissionsbereich eines land­

wirtschaftlichen Betriebes. Der Vorentwurf des Flächennutzungsplanes hatte hier eine Erweiterung des 

Dorfgebietes vorgesehen. Diese Darstellung ist nach der Analyse der landwirtschaftlichen Immissionen 

entfallen. Zwar ist dem Wohnen im Sondergebiet wegen der spezifischen Zv.-eckbestimmung des Gebie­

tes eine höhere Toleranz gegenüber landwirtschaftlichen Immissionen zuzumuten, jedoch liegt diese 

unterhalb der Zumutbarkeitsgrenze für ein Dorfgebiet. Wenn also eine Erweiterung des Dorfgebietes 

nicht möglich ist, verbietet sich auch die Darstellung des Sondergebietes an dieser Stelle. 

8. Geplantes Mischgebiet in Renkenberge 

Das geplante Mischgebiet im Norden der Ortslage Renkenberge dient in funktionaler Hinsicht der An­

siedlung, Verlagerung oder Erweiterung örtlicher Betriebe und somit zur Versorgung des Ortes Renken­

berge. 
Der Standort am nördlichen Teil der Hauptstraße ist dafür der geeignetste, da näher am Ortsmittelpunkt 

die Sicherung und die Fortführung der dortigen Wohnsiedlungsstruktur Vorrang haben. Weiter südlich 

schließt bebautes Dorfgebiet an, in dem die Errichtung o.a. Einrichtungen nur in zweiter Reihe möglich 

wäre. Dies entspricht ebensowenig deren Bedürfnissen wie die - theoretisch mögliche, aber erfahrungs­

gemäß unrealistische - Ansiedlung in der abseits gelegenen Gewerblichen Baufläche der Gemeinde. 

9. Auswirkungen des Betriebes Deermann in Sustrum-Moor 

Das Bauunternehmen Deermann liegt südlich der Ortslage Sustrum-Moor im Außenbereich. Das Unter­

nehmen verfügt über drei Kleintransporter, auf dem Grundstück stehen ein Wohnhaus und eine Gewer­

behalle, hier werden Baumaterialien gelagert. Emissionen können durch die An-und Abfahrten der drei 

Fahrzeuge sowie durch Be- und Entladen entstehen. 

Der Abstand zur vorhandenem, bauleitplanerisch gesichertem Wohngebiet beträgt rd. 20 m, zu der ge­

planten Wohnbaufläche rd. 70 m. Dabei liegt die Gewerbehalle in Richtung des vorhandenen Wohnens, 

das Wohnhaus in Richtung des geplanten Wohnens. 

Beeinträchtigungen des vorhandenen Wohngebietes durch den Betrieb sind nicht bekannt. Beeinträchti­

gungen der mehr als dreimal weiter entfernten geplanten Wohnbaufläche sind nicht zu erwarten. 



10. Geplante Campingplätze in Sustrum 

Bebauungspläne für diese geplanten Campingplatzflächen werden erst dann aufgestellt, wenn die - be­

reits beantragte und vom Landkreis Emsland in Aussicht gestellte - Entlassung aus dem Landschafts­

schutzgebiet Ernstal erfolgt ist. 
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In den Bebauungsplänen für beide Gebiete wird festgesetzt, daß auf den Überschwemmungsflächen nur 

demontierbare Anlagen errichtet werden dürfen, die im Winterhalbjahr zu räumen sind. Dadurch werden 
die Anforderungen des Hochwasserschutzes in vollem Umfange gewahrt. 

11. Geplante Sondergebiete "Boothafen" in Fresenburg und Lathen 

Die Gebiete dienen der Anlage von Bootstegen. Diese sollen als Ersatz für vorhandene Bootsstege an 
der Ems errichtet werden, welche im Landschaftsschutzgebiet "Emstal" beseitigt werden sollen. 
Hoch bauliche Anlagen auf Überschwemmungsflächen sind nicht vorgesehen. 
In den Bebauungsplänen für beide Gebiete wird festgesetzt, daß auf den Überschwemmungsflächen nur 

demontierbare Anlagen errichtet werden dürfen, die im Winterhalbjahr zu räumen sind. Dadurch werden 
die Anforderungen des Hochwasserschutzes in vollem Umfange gewahrt. 

12. Geplantes Sondergebiet Campingplatz zur Erweiterung des Campingplatzes La-
then „In der Marsch" 

In dem Bebauungsplan für das Gebiet wird festgesetzt, daß auf den Überschwemmungsflächen nur de­

montierbare Anlagen errichtet werden dürfen, die im Winterhalbjahr zu räumen sind. Dadurch werden 

die Anforderungen des Hochwasserschutzes in vollem Umfange gewahrt. 

13. Geplante Fläche für Sportanlagen in Renkenberge 

Eigentümerin der Fläche ist die Gemeinde Renkenberge. 

Es besteht ein erhebliches öffentliches Interesse an der Erweiterung des vorhandenen Sportplatzes. In 
Renkenberge ist örtlicher Bedarf vorhanden. Die Errichtung eines Ausweichsportgeländes an ganz ande­
rer Stelle im Ortsgefüge mit der dann notwendigen Neuerrichtung entsprechender sanitärer und sonstiger 
Einrichtungen, während hier bei dem vorhandenen Sportgelände diese Einrichtungen bereits vorhanden 

sind, ist ökonomisch und ökologisch unvertretbar. 
Eine Erweiterung des vorhandenen Sportbereiches ist nur nach Osten in den Waldbereich möglich, da 
über die vorhandene Kreisstraße K 168 und den Weg hinweg keine Erweiterung stattfinden könnte, son­
dern nur die Entwicklung getrennter Nutzungen und in beiden Fällen überdies ein Konflikt mit vorhan­

denem Wohnen entstünde. Die Belange der Forstwirtschaft, deren Beeinträchtigung an anderer Stelle 
durch flächengleiche Anlage von Mischwald ausgeglichen werden soll (der Flächennutzungsplan stellt 
eine entsprechende Fläche als „geplante Waldfläche" in der Gemeinde Renkenberge im Bereich Voß­

tange dar), stehen deutlich hinter dem o.a.Interesse zurück. 

Aufgrund der Stellungnahme des Forstamtes Meppen hat am 27.2.1996 ein Ortstermin stattgefunden. 

Nach Darlegung der o.a. Gründe für diese Ausweisung durch die Samtgemeinde hat das Forstamt er­

klärt, daß dieser Flächenausweisung zugestimmt wird, wenn eine ausreichende Ersatzaufforstung ge­

währleistet ist. 
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( Geplantes Sondergebiet „Ferienhausgebiet an der Marschstraße" in Lathen 

Mit der unteren Wasserbehörde hat wegen des geplanten Ferienhausgebietes an der Marschstraße in 
Lathen am 27.2.1996 eine Erörterung stattgefunden. Nach Aussagen der unteren Wasserbehörde beste­
hen gegen die Ausweisung keine Bedenken (s. anliegendes Schreiben vom 27.2.1996). 
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Vor Aufstellung des Bebauungsplanes ist das Verfahren nach NWG durchzuführen, der Bebauungsplan 
kann erst aufgestellt werden, wenn die Überschwemmungsgebietsverordnung entsprechend geändert ist. 

15. Geplantes Ferienhausgebiet überlangen 

Die Samtgemeinde Lathen hat im Regionalen Raumordnungsprogramm des Landkreises Emsland die 
besondere Ent\\oicklungsaufgabe „Erholung" zugewiesen bekommen. Um dieser Funktion gerecht zu 
werden, ist das Angebotsspektrum fremderverkehrlicher Möglichkeiten mit Leben zu erfüllen. 

Für den Bereich der Samtgemeinde Lathen sind bislang keine Ferienhausgebiete ausgewiesen. Diese 
Angebotslücke, die z.B. auch im „Grenzüberschreitenden Programm Tourismus und Erholung" festge­
stellt \\ourde, soll nunmehr bauleitplanerisch geschlossen werden. Bei der umfangreichen Standortsuche 
ist insbesondere das Qualitätsmerkmal „Nähe zum Wasser" entscheidend in den Abwägungsprozeß 
eingeflossen. Aufgrund der ·bestehenden Hemmnisse (großflächiges gesetzliches Überschwemmungsge­
biet, Landschaftsschutzverordnung „Emstal") bieten sich nur geringe Möglichkeiten der Realisierung, 
da insbesondere auch folgende Gesichtspunkte bei der Standortdiskussion mit ausschlaggebend waren: 

1. Siedlungsstrukturelle Anknüpfungspunkte zu bestehenden Gebieten um Versorgungseinrichtun-
gen 

2. Nähe zu bestehenden Ortslagen 

3. Vereinbarkeit mit den Belangen von Natur und Landschaft 

Unter diesen Prämissen ist die Standortdiskussion für 7 Standorte geführt worden (s. Seiten 251 ff des 
Erläuterungsberichtes), von denen letztendlich nur 2 verblieben sind. Es kann keinesfalls von großflä­
chigen Ausweisungen gesprochen werden, da letztlich nur nutzbare Flächen in der Größenordnung von 
ca. 2 - 3 ha entstehen. 

Bei allen Planungen im Emstal wurde Wert darauf gelegt, keine neuen Siedlungsansätze zu schaffen, 
sondern Erweiterungen an bereits bestehenden Anlagen auszuweisen. In überlangen besteht bereits ein 
fremdenverkehrlicher Anknüpfungspunkt in unmittelbarer Nähe, in Form von 4 Ferienwohnungen im 
angrenzenden landwirtschaftlichen Betrieb (Ferien auf dem Bauernhof) mit insgesamt 16 bis 32 Betten. 
Der Betreiber dieser Ferienwohnungen ist gleichzeitig Eigentümer der angesprochenen Fläche. Außer­
dem ist darauf zu verweisen, daß das in Trägerschaft des Landkreises Emsland betriebene Altenheim 
Hof Beel, westlich des Ferienhausgebietes, spätestens Ende .1997 aufgegeben wird. Die Überlegungen 
zur Folgenutzung dieses Hauses sehen eine fremdenverkehrliche Nutzung als denkbare Alternative vor. 
Dieses Haus hat z.Z. 28 Plätze mit den erforderlichen Gemeinschafts- und Versorgungsräumen. 
Diese drei Komponenten können somit eine sinnvolle und wirtschaftlich tragfähige Perspektive im tou­
ristischen Angebot der Gemeinde überlangen darstellen. Bei der Ausgestaltung des Bebauungsplanes 
wird keine verdichtete Bebauung angestrebt, sondern eine landschaftsbezogene, großzügig eingegrünte 
lockere Bauweise zur ortsbildverträglichen Gestaltung. Im übrigen wird ein Bebauungsplanverfahren 
für diese Flächenausweisung erst nach Änderun der Landschaftsschutzverordnung „Emstal" in die 
Wege geleite . fy~ 1 ~ 
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1:1 ~ra· 1 G 55 45 59.8 60.6 j j 56.9 57.7 -2.9 -2.9 j • j 

1.2 Süd EG 55 45 57;9 58;7 j j 46.7 47.5 -11.2 .:.11:2 n j 
.. 

j 50.0 -10.s 1.2 Süd LG 55 45 59.7 60.5 j 49.2. :-10.5 n J 
Jl.3 Terrasse 55 60.2 j 57"4 -2.8 j 

• 1.4 • ~rd EG 55 45 54.3 55.1 n j 52.6 53.4 .-1. 7 -1.7 n j 

• 1.4 • ~rd 1 G 55.· 45 55.l 55;9 j j· 53.4 54.2 -L7 '-1.7 n j 

1.5· ·Terrasse .. 55 56.2 j 53.9 . -2~3 n 

1.6 Süd EG 55 45 52.2 53 .. 0. n j 44.0 44.8 -:-8.2 43.2 n n, 

1.6 Süd 1 G 55 45 53.0 53.8 ~ j 44.8· 45.6 -8.2 -:-8.2 n j 

Cbjekt 2 : 'PIIokt 2 

2.1 '. West EG 55 45 64.2 65.0 j j 51.8 52.6 • -12.4 ~12A n j 

2.1 West lG 55 45. 65.0 65.8 j j 56.3 57.1 -8.7 -8.7. j j 

.2.2 Terras$e 55 63:2 j 50.9 -12.3 n 

ctije.1<1: 3 : Punkt 3 

3.1 Süd EG 55 45 58.4 59.2 
1, • 

j ' 53.S 54~3 .,-4. 9 -4.9 j J n 

f 
3.1 Süd 1 G 55 45 60.2 61.0 j j 55.3 56.1 '-4. 9 -4.9 j -j 

3.2 Terrasse 55 ·60.9 j 54.0 -6.9 n 

~ tCbjeltt 4 : Punkt 4 

- West EG 55 45 • j j -6.2 -6.2 j , 4.1 56.9 ~7.7 50.7 51.5 n 

4.1 West 1 G 55 45 57.8 58.6 J. j 51.4 ~2.'2 -6.4 -6.4 n j 

Cbjekt 5 : Terrasse 

s~1 Terrasse 55 56.8 j 49.8 -7.0 n 

Cbjekt 6 : Punkt 6 

6.1 West EG 55 45 56.9 57. 7 j j 49.7 50.5 -7,2 -7.2 n y 
.. 

6.1 West lG 55 45 57.8 58.6 j j 50.5 51.3 -7.3 ~7.3 n j 

.. 

Cbje.lct 7 : Punkt 7. 

7.1 West EG 55 45 54.8 55.6 n. j 50.8 51.6 -4.0 -4.0 n j 

7.1 West 1 G 55 45 55.4 56.2 j j 51.3 52.1 -4.1 -:4.i n j 

Cbjekt 8 : Punkt 8 
-· 

8.1 West . . EG 55 45 54.5 55.3- n j 50.0 50.8 -4.5 -4.5 n j 

8.1 West lG 55 45 55.l 55.9 j j 50.5 51.3 "-4.6 -4.6 n j 
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49762 Lathen, den 11.08.95 

Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Lathen; 
Abwägung der Belange Wohnen/ Landwirtschaft 

1. VERMERK: 

In obiger Angelegenheit hat am 09.08.1995 auf Einladung der Samtgemeinde ein 
Gesprächstermin stattgefunden. 
Teilgenommen haben: 

Herr Dipl.-Ing. Georg Kruse, Vereinigung des Emsländischen Landvolkes 
Herr Wehage, Landwirtschaftsamt Aschendorf 
Herr Bauamtsrat Robin, Landkreis Emsland 
Herr Masbaum, Landkreis Emsland 
Samtgemeindebürgermeister Gieseke 
Bürgermeister Pöttker (Vorsitzender des Bau- und Umweltausschusses der 

Samtgemeinde Lathen) 
Samtgemeindedirektor Weber 
Unterzeichner. 

Festzuhalten bleibt: 

Nach Begrüßung durch Samtgemeindedirektor Weber wird mit den Vertretern des 
Landwirtschaftsamtes und des Landkreises erörtert, inwieweit die Ermittlung der 
Immissionsschutzabstände verbindlichen Charakter haben können. Dabei wird deut­
lich herausgestellt, daß in Abstimmung mit der Bezirksregierung im Zuge der 
Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes abgesprochen wurde, daß lediglich eine 
Grobermittlung (kein Gutachten und dgl.) der Geruchsschwellenentfernungen aus­
gearbeitet werden sollte. Diese Ermittlungen wurden freundlicherweise vom Land­
kreis Emsland, Herrn Masbaum, durchgeführt. Auf detailliertere Untersuchungen 
wurde daher bewußt und in Absprache mit der Bezirksregierung verzichtet. 
Aufgrund des Gesprächstermins vom 11.06.1995 sind für folgende Standorte im 
Rahmen dieser Besprechung weitere Abstimmungen notwendig: 

Gemeinde Fresenburg 

Standort II "Westlich der Hauptstraße" (DUthe) 
Standort III "Östlich der Hauptstraße". 

Gemeinde Sustrum 

Standort IX "Wohnbaufläche Neusustrum Nordost" 
Standort X "Wohnbaufläche Sustrum-Moor - SUd" 

Bei der Erörterung dieser Standorte wird vor allen Dingen noch einmal auf die 
Verbindlichkeit der durchgefUhrten Ermittlungen eingegangen. 
Vertreter der Landwirtschaft machen deutlich, daß im Erläuterungsbericht bzw. 
im Flächennutzungsplan unbedingt darauf hinzuweisen ist, daß nicht alle Stand­
orte im Detail untersucht worden sind. Dabei sollte der Erläuterungsbericht um 
die Thematik "Landwirtschaftliche Immissionen" wie folgt ergänzt werden: 

-2-
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Es ist darzulegen, daß dem Erläuterungsbericht eine Ermittlung der landwirt­
schaftlichen Immissionen mit Eintragung der ermittelten Geruchsschwellenentfer­
nung beigefügt ist. Diese Ermittlungen erfolgten auf Grundlage der VDI-Richtli­
nie 347/1. Aus diesen Unterlagen ist ersichtlich, daß die im Flächennutzungs­
plan dargestellten Wohnbaugebiete grundsätzlich möglich sind. Konkrete Ermitt­
lungen werden bei der Aufstellung der entsprechenden Bebauungspläne (Gutachten 
und dgl.) erforderlich. Diese Gutachten bzw. Ermittlungen wurden zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht durchgeführt, da es sich um eine langfristige vorausschauende 
Planung handelt. Die Entwicklung der landwirtschaftlichen Betriebe zum jetzigen 
Zeitpunkt, im Hinblick auf die künftige verbindliche Bauleitplanung, kann 
z. Zt. nicht abschließend beurteilt werden, insbesondere auch im Hinblick auf 
die derzeitige rückläufige Entwicklung in der Landwirtschaft. 
Diese Ermittlungen haben dazu geführt, daß in einigen Gemeinden vorgesehene 
Wohnbaugebiete völlig umgeplant bzw. entfallen mußten. 
In bezug auf landwirtschaftliche Immissionen wurden folgende Bereiche von den 
Vertretern der Landwirtschaft als kritisch dargestellt. 

Gemeinde Fresenburg 
Standort II "Wohnbaufläche westlich der Hauptstraße" 

Gemeinde Sustrum 
Standort IX "Wohnbaufläche Neusustrum Nordost" 

Standort X "Wohnbaufläche Sustrum-Moor - Süd" 

Zu diesen Standorten bleibt anzumerken, daß die ermittelten Immissionsradien 
diese Flächen in den Randbereichen tangieren. Diese Standorte liegen jedoch 
außerhalb der Hauptwindrichtung, so daß nach derzeitigem Erfahrungsstand Gut­
achten zum Ergebnis kommen würden, daß die tatsächlichen Gruchsschwellenradien 
das Baugebiet nicht tangieren. Es ist damit ausreichend sichergestellt, daß 
künftige Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan grundsätzlich entwickelt 
werden können. Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung erfolgt eine konkrete 
Ermittlung und Ausgestaltung (ggf. Anpflanzungsfläche innerhalb kritischer Be­
reiche). 
Mit dieser Ergänzung im Erläuterungsbericht bzw. als Anlage zum Flächennut­
zungsplan zeigen sich alle Gesprächsteilnehmer einverstanden. 

2. Zum Vor~ang. 
J • 1 

Der Samtge 
Im Auftra 
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Landwirtschaftskammer Weser-Ems• Postfach 2164 • 26882 Aschendorf 

Samtgemeinde Lathen 
Postfach 11 54 

49758 Lathen 

Samtgemeinde Lathen 

Engang: i 1. 0 kt, i995 

Bokeler Straße 13 
26871 Aschendorf 

Telefon (0 49 62) 91 83 - 0 
Telefax (0 49 62) 91 83 33 

Ihr Zeichen und Tag 

1 

I 
I 

Telefon/ Durchwahl 
(0 49 62) 91 83-

Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes 
Belange Landwirtschaft/ Wohnen 

Sehr geehrte~ Damen und Herren! 

Auskunft erteilt: 
Herr Wehage 

Wir bedanken uns für die Übersendung des Vermerkes zu unserem Ge­
spräch über die o. g. Flächennutzungsplanung vom 09.08.1995. Die 
darin vorgeschlagenen Änderungen zum Erläuterungsbericht weichen u. 
E. in einem wesentlichen Punkt von dem Gesprächsergebnis ab. Diesbe­
züglich schlagen wir folgende Formulierung vor: 

"Die Immissionsradien der untersuchten landwirtschaftlichen Betriebe 
wurden in Orientierung an die VDI-Richtlinie 3471 und an den Entwurf 
der VDI-Richlinie 3473 bestimmt. Bei den Betriebserhebungen und bei 
der anschließenden Datenauswertung wurden die Inhalte der VDI-Richt­
linien nur zum Teil berücksichtigt, so daß die Ergebnisse nicht den 
Stellenwert einer gutachtlichen Beurteilung haben." 

In diesem Sinne bitten wir Sie, den zweiten Satz von oben auf Seite 
2 Ihres Vermerkes zu streichen und durch unsere o. g. Formulierung 
zu ersetzen. Ansonsten können wir aus landwirtschaftlicher Sicht dem 
vorliegenden Vermerk zustimmen. 

Mit freundlichen Grüßen 

I/JJ:age 

(~ 
Landwirt 

eht an: 

andvolkes 
z. H. Herrn Kruse 
Große Str. 14 
26871 Aschendorf 
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oKREIS EMSLAND 
DER OBERKREISDIREKTOR 

Außenstelle Aschendorf-Hümmling 

Landkreis Emsland • Postfach 21 65 • 26882 Aschendorf 

Samtgemeinde lathen 

Samtgemeinde La then Eingang: 2 B. Feb. ,ggS Postfach 11 54 

49758 Lathen Amt 1 

Abteilung/Sachgebiet: 

Zimmer-Nr.: 

Auskunft erteilt: 

Sprechzeiten: 

688 

138 

Herr Wiemker 

Mo.·- Do. 8.15 - 12.30 u. 14.30 - 18.00 Uhr 
Fr. 8.00 • 13.00 Uhr 

A-1496 

Datum und Zeichen Ihres Schreibens Mein Zeichen (bei Antwort bitte angeben) Tel.: Vermittlung (0 49 62) 501- 0 

Durchwahl: (0 49 62) 501 • l 3 8 

Aschendorf 
Stadt Papenburg ,-, - 688 -

Bauleitplanung der Samtgemeinde Lathen; 

Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes 

Datum4 /• 02, 96 

Im neu aufgestellten Flächenutzungsplan der Samtgemeinde Lathen ist ein Sonder­gebiet "Ferienhausgebiet" an der Marschstraße in Lathen innerhalb des gesetz­lichen Überschwemmungsgebietes der Ems ausgewiesen. 

Unter Bezug auf die Besprechung am 27. Febr. 1996 teile ich Ihnen mit, daß hier­gegen aus wasserwirtschaftlicher Sicht keine Bedenken bestehen. 

Vor Aufstellung eines erforderlichen Bebauungsplanes ist in einem gesonderten wasserrechtlichen Verfahren zu erreichen, daß das gesetzliche Überschwemmungsge­biet entsprechend eingeschränkt oder aufgehoben wird. Die Rechtsverordnung Uber das Überschwemmungsgebiet muß dann spätestens mit Inkrafttreten des Bebauungs­planes so geändert oder aufgehoben werden, daß der Bebauungsplan mit der wasser­rechtlichen Regelung • des Überschwemmungsgebietes im Einklang steht ( so auch VerfUgung der Bezirksregierung vom 16.05.1984 - 502 g - 2110). 

/I!Ir\ Auftrag 
1 

/ 
1 /. '\ 

!~ 

Hausadresse: 
Kreishaus 
Emdener Straße 15 
26871 Aschendorf 

Telex: 
98 620ems d 
Telefax: 
(0 49 62) 5 01 -2 00 

Konten bei den Kreissparkassen 
Aschendorf-Hümmling (BLZ 285 515 60) 1013200 
Meppen (BLZ 266 514 25) 1 339 
Lingen (BLZ 266 500 01) 380 

Postgiroamt Hannover 
(BLZ25010030) 12132-306 
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Landwirtschaftskammer Weser-Ems• P(Jst.f~ch 1403 • 497()5 MeppiJri 

Samtgemeinde Lathen 

49762 Lathen 

Mühlenstraße 41 
49716Meppen 

Telefon {0 59 31) 4 03-40 
Telefax (0 59 31) 4 03-58 

--------------------------- ·---. 
Ihr Zeichen und T„g Unser Zeichen Telefon! D,;:·ct~•;,.,;;f:! Mepp•)ri. 

fbitte stets angeben) (0 59 31) 4 O:l-40 

61 26 02 72 - 5.05 28.02.96 

Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes; 
hier: Standort Nr. 5 Tennisplatz in der Gemeinde Renkenberge 

Im Nachgang zur Stellungnahme der Landwirtschaftskammer vom 09.08.94 
und dem Ortstermin vom 27.02.1996, bei dem die zwingenden s:ädte­
baulichen Gründe für den Waldstandort dargelegt wurden, bestehen 
nunmehr keine Bedenken gegen die Neuaufstellung des Flächennutzungs­
planes der Samtgemeinde Lathen, Standort Nr. 5 Tennisplatz in der 
Gemeinde Renkenberge . 

Die Lage der Ersatzaufforstungsfläche wurde besichtigt und 2ls 
auf~t(· st. u.~gsfä.hig. anerkannt. 

_.· (lotvUVt\·•· 
H)·ck berg \ 
Forstamtsleiter ~ 



Auszug aus dem Amtsblatt fUr den Landkreis Emsland, Nr. 16 vom 31.07.1996, 

Seite 291 

282 Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes 

der Samtgemeinde Lathen 

Die vom Rat der Samtgemeinde Lathen am 25.10.95 beschlossene 

Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes wurde der Bezir1<sregie­

rung Weser-Ems gem. § 6 des Baugesetzbuches (BauGB) zur Ge-

nehmigung vorgelegt. • 

Die Bezir1<sregierung Weser-Ems hat mit Verfügung vom 06.03.96 

(Az.: 204-206.13-21101-54029) die Neuaufstellung des Flächennut­

zungsplanes teilweise und mit einer Maßgabe genehmigt. Der Rat 

der Samtgemeinde Lathen hat in seiner Sitzung am 14.05.96 den 

Beitrittsbeschluß für die Maßgabe gefaßt. 

Der Flächennutzungsplan mit dem Erläuterungsbericht und der hierzu 

ausgearbeitete Landschaftsplan können gern. § 6 Abs. 5 BauGB ab 

sofort während der Dienststunden im Rathaus Lathen, Große Straße 

3, 49762 Lathen (Zimmer 17), eingesehen werden. Mit dieser Be­

kanntmachung tritt die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes in 

Kraft. 

Gemäß§ 215 Abs. 2 BauGB wird außerdem darauf hingewiesen, 

daß eine Verletzung der in§ 214 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BauGB bezeich­

neten Verfahrens- und Formvorschriften unbeachtlich ist, wenn sie 

nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit dem Veröffentlichungs­

datum dieser Bekanntmachung gegenüber der Samtgemeinde Lathen 

geltend gemacht werden. 

Unbeachtlich sind auch Mängel der Abwägung, wenn sie nicht in­

nerhalb von 7 Jahren seit dem Veröffentlichungsdatum dieser Be­

kanntmachung gegenüber der Samtgemeinde Lathen geltend ge­

macht werden. Der Sachverhalt, der die.Verletzung oder den Mangel 

begründen soll, ist darzulegen. 

Lathen, 22.05.96 

SAMTGEMEINDE LATHEN 

Der Samtgemeindedirektor 




